
Erhebung über studienbezogene Auslandsaufenthalte UHStat 2 
gemäß § 18 Abs. 6 und 7 Bildungsdokumentationsgesetz 2020, BGBl. I Nr. 20/2021, in der gültigen Fassung 
sowie § 141 Abs 3 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, in der gültigen Fassung. 

1. Studienabschluss:  ˍˍ   ˍˍˍˍ
Monat    Jahr 

2. Universität/Hochschule des Abschlusses:
(Bildungseinrichtungscode bzw. Kennzahl des FH-Abschlusses) ˍˍˍˍˍ 

3. Österreichische Sozialversicherungsnummer
oder
Ersatzkennzeichen (wenn keine Sozialversicherungsnummer existiert):
(siehe Erläuterungen)

ˍˍˍˍ ˍˍˍˍˍˍ

4. Haben Sie im Zusammenhang mit Ihrem nun abgeschlossenen Studium Auslandsaufenthalte
absolviert?
□ Nein

□ Ja, nämlich  ˍˍˍ
Anzahl 

Studienbezogene Auslandsaufenthalte von unter zwei Wochen 

□ Überwiegend innerhalb der Europäischen Union
□ Überwiegend außerhalb der Europäischen Union

 ˍˍˍ
Anzahl 

Studienbezogene Auslandsaufenthalte von zwei Wochen bis unter einem Monat 

□ Überwiegend innerhalb der Europäischen Union
□ Überwiegend außerhalb der Europäischen Union

 ˍˍˍ
Anzahl 

Studienbezogene Auslandsaufenthalte von mindestens einem Monat 

wenn Anzahl > 0, weiter zu Fragen 5. bis 11. 

Fragen zu studienbezogenen Auslandsaufenthalten, die mindestens einen Monat gedauert haben: 

Längster 
dieser 

Aufenthalte 

Zweitlängster 
dieser 

Aufenthalte 

Drittlängster 
dieser 

Aufenthalte 

5. Aufenthaltsdauer in Monaten: ˍˍ ˍˍ ˍˍ
6. Land des Auslandsaufenthalts:
(Staatencode)

ˍˍˍ ˍˍˍ ˍˍˍ

7. Wie viele ECTS-Credits haben Sie im Zuge
dieses Auslandsaufenthalts erworben? ˍˍˍECTS ˍˍˍECTS ˍˍˍECTS

8. Wie viele davon wurden Ihnen im nun
abgeschlossenen Studium angerechnet? ˍˍˍECTS ˍˍˍECTS ˍˍˍECTS 

9. Zweck des Auslandsaufenthalts
(Mehrfachangaben möglich)

   Fachstudium □ □ □

   Diplom-/Masterarbeit bzw. Dissertation □ □ □

   Besuch von Sprachkursen □ □ □

   Praktikum, Praxis □ □ □

   Lehrtätigkeit □ □ □

10. Art des Mobilitätsprogramms
(keine Mehrfachangaben)

   EU-Mobilitätsprogramm (z.B. ERASMUS+) □ □ □

   Anderes Austauschprogramm □ □ □

   Selbst organisiert □ □ □

11. Förderung des Auslandsaufenthalts
(Mehrfachangaben möglich)

   EU-Förderung □ □ □

   Beihilfe von Bund, Land, Gemeinde □ □ □

   Förderung durch Universität/Hochschule □ □ □

   Andere Förderung □ □ □

   Keine Förderung □ □ □
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